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Projekte "Gewalt gegen Kinder" in anderen BundesländernProjekte "Gewalt gegen Kinder" in anderen Bundesländern

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 707 vom 13.09.2000:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welc he Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um -
ähnlich  wie in Niedersachsen oder Hamburg - Projekt e
"Gewalt gegen Kinder" zu initiieren bzw. durchzuführen?

2. Welche Maßnahmen will die Landesregieru ng ergreifen, damit
der  in Hamburg entwickelte Leitfaden für Ärzte auch i n
Brandenburg eingesetzt wird?

3. Welche  Maßnahmen zum besseren Schutz von Kindern gege n
Gewalt  sind seitens der Landesregierung bis zum Ende de r
laufenden  Legislaturperiode geplant (bitte detailliert e
Aufschlüsselung)?

Datum des Eingangs: 17.10.2000 / Ausgegeben: 23.10.2000



Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Arbeit,der Minister für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Frauen die Kleine Anfrage wie folgt:Soziales, Gesundheit und Frauen die Kleine Anfrage wie folgt:

zu Frage 1:

Die  Landesregierung beabsichtigt, ein Projekt "Gewalt gege n
Kinder" in Brandenburg durchzuführen. 

zu Frage 2:

Die  Landesregierung plant, in Anlehnung an den in Hamburg ent -
wickelten Leitfaden "Gewalt gegen Kinde r" die Entwicklung eines
auf Brandenburg bezogenen Leitfadens. 

zu Frage 3:

Im Haushaltsjahr 2000 werden aus Landesmitteln im Jugendhilfebe -
reich das laufende Projekt des Trägers STIBB e.V. "Überregiona-
ler Ausbau des Kinder- und Jugendschutz es" und das in drei mit-
ein ander  vernetzten Regionen bestehende Projekt "Kinder- un d
Jugendtelefon" weiter gefördert.
Außerdem erhält - im Rahmen eines zweij ährigen Modellprojekts -
das  in das Förderprogramm der Bundesstiftung 'Deutsche Jugend -
marke' aufgenommene Projekt "Psychologi sche und sozialpädagogi-
sche  B eratung nach dem SGB VIII im Internet" einen Landeszu -
schuss. 
Für  das Haushaltsjahr 2001 ist eine Weiterförderung der Projekt e
beabsichtigt.
Entsprechend den Bestimmungen der Lande shaushaltsordnung können
für  de n Zeitraum 2002 bis 2004 noch keine Aussagen getroffe n
werden. 


